
Lehrer bei Abiturprüfung krank
Beitrag von „Nitram“ vom 10. April 2015 17:17

Aktenklammer: Warum du meinen Beitrag zitierst erschließt sich mir nicht.

Allgemein:
Interessant ist die Frage, ob tatsächlich eine kurzfristige "Vertretung" der Prüferin möglich ist.
Nach OAPVO §16 (2) stellt die Prüferin in Aufgaben und sie müssen dem
Fachprüfungsausschuss drei Unterrichtstage vor der Prüfung ausgehändigt werden. Wenn die
Funktion "Prüferin" am Tag der Prüfung neu besetzt wird, stammen die Aufgaben vermutlich
nicht von der prüfenden Person.
Bei zusätzlichen mündlichen Prüfungsfächern nach §14 muss die Möglichkeit zur Beratung der
S. durch die Prüferin gegeben worden sein. Dies wird bei einer kurzfristigen Neubesetzung eher
nicht der Fall gewesen sein.

Gruß
Nitram
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